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 Veröffentlicht am 19.12.1988

Index

70/05 Schulpflicht

Norm

SchPflG 1985 §8 Abs2;

Rechtssatz

Die alleinige Behauptung die "Lernrückstände und -probleme des Schülers seien auf Verhaltensschwierigkeiten und

Druck von seiner schulischen Umwelt zurückzuführen" erfordern keine sonderpädagogische Beurteilung, darüber ist

vielmehr von einem Schulpsychologen zu urteilen.
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